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Verdacht der sexuellen Nötigung und der versuchten
sexuellen Nötigung
Beschuldigter in Untersuchungshaft

Staatsanwaltschaft Dresden erhebt Anklage zur Großen
Strafkammer des Landgerichts Dresden

Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen 38-jährigen Polen Anklage
zur Großen Strafkammer des Landgerichts Dresden erhoben.

Dem Beschuldigten liegt u. a. versuchte sexuelle Nötigung und sexuelle
Nötigung zur Last.
Ihm wird vorgeworfen, am 3. November 2023 gegen 00:15 einer ihm
unbekannten 27-jährigen Geschädigten von der Haltestelle Straßburger
Platz in Dresden, in der Absicht, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen,
zu deren sich in der Nähe bendlichen Wohnhaus gefolgt zu sein. Als die
Geschädigte im Hausur laut zu schreien begann, üchtete der Beschuldigte
aus Angst, entdeckt zu werden.

Dem Beschuldigten wird weiterhin vorgeworfen, etwa vier Stunden später
eine ihm unbekannte 20-jährige Geschädigte an der Haltestelle Elbepark,
Lommatzscher Straße 125 in Dresden gewaltsam zu Boden gebracht und
sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen zu haben. Durch das Herannahen
hilfsbereiter Dritter sah der Beschuldigte keine Möglichkeit, die Tat
fortzusetzen und entfernte sich.

Der Beschuldigte konnte aufgrund umfangreicher Ermittlungen der
Staatsanwaltschaft Dresden und der Polizeidirektion Dresden identiziert
werden. Er wurde am 8. Oktober 2024 aufgrund eines bereits bestehenden
Haftbefehls in diesem Verfahren festgenommen und bendet sich seitdem
in Untersuchungshaft. Der Beschuldigte ist geringfügig und nicht einschlägig
vorbestraft. Er hat keine Angaben zu den Tatvorwürfen gemacht.

Hausanschrift:
Staatsanwaltschaft Dresden
Lothringer Straße 1
01069 Dresden

www.justiz.sachsen.de/stadd

Zu erreichen mit den
Straßenbahnlinien 6 und 13.

Gekennzeichnete
Behindertenparkplätze benden
sich vor dem Haus.
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Das Landgericht Dresden wird nunmehr über die Eröffnung des
Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage entscheiden.

Ein Termin zur Hauptverhandlung wird vom Landgericht Dresden bestimmt.


